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P.ViNDOB. G 31933: GRIECHISCHE ÜBERSETZUNG EINER DEMOTISCH-
GRIECHISCHEN HAUSKAUFURKUNDE*

Der im folgenden publizierte Wiener Text enthält die Kopie und (teilweise) griechische Übersetzung
eines zweisprachigen Kaufvertrages, der aus einem demotischen Haupttext und einer griechischen
Unterschrift bestand. In diesem Vertrag, der vom 17.3.50 n. Chr. datiert, verkauft ein gewisser Horos,
Sohn des Stotoetis und der Taonnophris, sein mütterliches Erbteil, das Zehntel eines Hauses mit Hof
und eines unbebauten Grundstücks in Soknopaiu Nesos, an den Käufer, zugleich südlichen Nachbarn,
Stotoetis, Sohn des Satabus und der Thaesis. Kaufobjekt, Verkäufer und Käufer sind schon aus anderen
Papyri bekannt, siehe unten.

Griechische Übersetzungen demotischer Urkunden sind nur selten überliefert: wenn man die grie-
chischen Unterschriften und Zusammenfassungen, die öfters den demotischen Verträgen beigefügt sind,
nicht zählt, sind bisher nur insgesamt neunzehn übersetzte Urkunden aus der Ptolemäer- und Römerzeit
bezeugt. Beinahe alle diese Texte sind Verträge, meistens Verkaufsurkunden.

Griechische Übersetzungen demotischer Urkunden1

Griechische Übersetzung

(Archiv der thebanischen Choachyten:)
1. UPZII175 (a) (npâoiç)
2. UPZ II177 (îtpâovç)

(„Erbstreit"-Archiv:)
3. P.Giss. 36,7-27+108,1-10 (Einziehung Klage)
4. P.Giss. 37 (Fragmente von Pachtverträgen)
5. Giss. 38 (Fragmente eines Kaufvertrages)

(Archiv unbekannt)
6. PAshm. 22 (Teilungsvertrag)
7. SB XXIV 16226 (Kaufvertrag)
8. P.Tebt. 1164 (Kaufvertrag)
9. BGUIII1002 (jtp&oiç)

10. PSIV549 (Arbeitsübereinkunft)
11. BGU XVI 2594 (Tipâaiç)3

Herkunft, Datum

Theben, 146 v. Chr.
Jeme, 136 v. Chr.

Pathyris, 135 v. Chr
Pathyris, Euerg. II
Pathyris, Euerg. II

Hawara, 107/6 v. Chr.
Tebtynis, 112 v.Chr.
Tebtynis, 112 v.Chr.2

Hermupolis, 55 v. Chr.
Oxyrhynchos, 42/41 v. Chr.
Chennis,8 v.Chr.

Demotische Urkunde

P.Berl. dem. 3119
P.Berl. dem. 5507

P.dem. Wiss.Ges. 16
7
7

Für die Publikationserlaubnis und das Photo danke ich H. Harrauer, dem ehemaligen Direktor der Papyrussammlung
der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Auch danke ich P. W. Pestman und S. P. Vleeming für ihre Bemerkungen
zu einer früheren Version dieses Textes, K. A. Worp und B. P. Muhs für eine Durchsicht des Artikels und D. Hagedorn für
Bemerkungen zum Manuskript. Für die Kontrolle des Deutschen danke ich Ruth Duttenhöfer. Der Inhalt dieses Textes ist
schon während des 19. Internationalen Papyrologenkongresses zu Kairo (2-9. September 1989) bekanntgemacht worden.

1 Nicht aufgenommen in diese Liste sind andersartige Texte wie z. B. P.Oxy. XLVI 3285 (Übersetzung des „Legal
Code") und P.Mon. III 45 (Übersetzung der Königstitulatur des Ptolemaios Philopator = Wikken, Chrest. 109). Der Brief
P.Eleph. 27 wurde aus dem Griechischen ins Demotische übersetzt, siehe P.Eleph. dem. 1. Der in CPR XV l, Anm. zu Z. l
aufgelistete P.Oxy. XIX 2231 ist nicht eine Übersetzung aus dem Demotischen, sondern aus dem Lateinischen.

Als Datum wird stets, sofern bekannt, das Abfassungsdatum der übersetzten Urkunde angegeben. Selbstverständlich
sind manche Übersetzungen erst (viel) später gemacht oder kopiert worden, z.B. Nr. 8: die Urkunde datiert von 112 v. Chr.,
diese Kopie der Übersetzung von 105 v. Chr. (siehe Fußnote 2).

Zu den griechischen Unterschriften bzw. Zusammenfassungen von demotischen Verträgen aus der Römerzeit siehe
M. Depauw, Autograph Confirmation in Demotic Private Contracts, Chr. d'Ég. 78 (2003) 66-111, Tabelle S. 90-96; hinzu-
zufügen sind P.Boswinkel l, herausgegeben von N. Kruit, B. Muhs, K. A. Worp in Res severa verum gaudium, Festschrift
K.-Th. Zauzich (Studia Demotica 6, Leuven 2004) 339-368; P .Mich, inv. 6168 + 6174c + 6174a+b, herausgegeben von T. M.
Hickey, J. G. Manning in Res severa ... 239-247.

2 Für das Datum siehe P.L.Bat. XXIX, S. 35 und 51 mit BL XI, S. 277. Übersetzung derselben Urkunde wie Nr. 7.
3 Dieses in der Edition mit „receipt" bezeichnete Fragment ist eher die griechische Übersetzung einer demotischen

Geldbezahlungsschrift, die auf Griechisch immer Ttp&aic genannt wird.
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(„Nestnephis "-Archiv:)
12. CPR XV l (aTtoa-caovo-o)
13. SB 15231 (repâaiç)
14. SB I 5275 (TipÖKUc)
15. CPR XV 2 (Ttpâaiç)
16. CPR XV 3 (rcpâcnç)
17. CPR XV 4 (npâoiç)

(Archiv des Stotoetis:)
18. SB 15247 (jtpâoiç)
19. P.Vindob. G 31933 (jtpâaiç)

Soknopaiu Nesos, 3 v. Chr.
Soknopaiu Nesos, l in. Chr.

idem
idem
idem
idem

Soknopaiu Nesos, 47 n. Chr.
Soknopaiu Nesos, 50 n. Chr.

P.Lond. inv. 262
idem
idem
idem
idem

Die übersetzten Verträge stammen alle aus dem zweiten und ersten vorchristlichen und dem ersten
nachchristlichen Jahrhundert. Während dieser Periode hatten die Kontrahenten freie Wahl zwischen
einem griechischen oder einem ägyptischen Vertrag. Ursprünglich war die Wahl durch die Mutter-
sprache der Vertragspartner bedingt, aber das können wir später nicht mehr nachweisen: die meisten
demotischen Kaufverträge aus dem l. Jh. n. Chr. wurden von beiden Parteien auf Griechisch unterzeich-
net, weil das in der Römerzeit, speziell im Falle des ersten Unterzeichners, wohl verpflichtend gewor-
den war. Wenn wir dann und wann Ägyptern begegnen, die eigenhändig ihre griechische Unterschrift
schreiben konnten, dann fragt man sich, ob es hier immer um Ägypter geht, die ihrer ägyptischen
Tradition so sehr zugetan waren, daß sie einen ägyptischen Vertrag bevorzugten, selbst wenn sie das
Griechische beherrschten; oder müssen wir vielleicht auch mit Personen rechnen, die ägyptische
Verträge wegen damit verbundener Vorteile4 griechischen Verträgen vorzogen, weil ja die Anwendung
des griechischen oder ägyptischen Rechts von der im Vertrag verwendeten Sprache abhing?

Die Prozedur beim Abschluß eines „ägyptischen" Vertrags oder einer at>yypa<pr| Atyxmtioc ist für
das zweite Jahrhundert v. Chr. von P. W. Pestman ausführlich besprochen worden.5 Dieselbe Prozedur
wurde mit kleineren Modifikationen bis in das erste Jahrhundert n. Chr. befolgt.6 In der Römerzeit
wurden aber immer weniger Dokumente auf Demotisch geschrieben. Nur Tebtynis und Soknopaiu
Nesos weisen dann noch demotische Verträge auf.7

Wenn man in der Römerzeit beschlossen hatte, aus welchem Grund auch immer, einen ägyptischen
Kaufvertrag aufsetzen zu lassen, begaben sich Verkäufer und Käufer gemeinsam zum ypcupetov, dem
örtlichen Büro, wo griechische und demotische Verträge aufgesetzt und auch registriert wurden.8 Dort
schrieben die beiden Parteien zuerst ihre Unterschriften (imoypacpou), wenn möglich eigenhändig, ent-
weder auf Griechisch (erster Unterzeichner) oder auf Demotisch (selten, nur zweiter Unterzeichner) auf
ein leeres Papyrusblatt; die genaue Anfangsstelle für die Unterschrift wurde öfters vom Grapheion-
schreiber mit einem Punkt angezeigt.9 Die Unterschriften erwähnten zugleich die Hauptpunkte des
Vertrags. Der zweisprachige Grapheionschreiber, wohl der voux>ypà(poç oder ó rcpöc TCO ypocceico10

selbst, vervollständigte dann den Vertrag mit dem demotischen Teil, bestehend aus dem eigentlichen

4 Ein Vorteil könnte gewesen sein, daß in demotischen Kaufverträgen der Kaufpreis nur selten spezifiziert war, so daß
es vielleicht möglich war, exzessiv hohe oder niedrige Preise zu vereinbaren und Steuerzahlungen zu umgehen.

5 P. W. Pestman, Registration of Demotic Contracts in Egypt: P. Par. 65; 2nd cent. BC in Satura Roberto Feenstra,
edd. J. A. Ankum, J. E. Spruit, F. B. J. Wubbe (Freiburg 1985) 17-25; vgl. auch P. W. Pestman, The Archive of the Theban
Choachytes (Second Century B.C.). A Survey... (= P.Survey) (Leuven 1993) 336-341 (§6: Registration of demotic contracts)
mit Bibliographie auf S. 337.

6 Für die Römerzeit siehe H. J. Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens II (München 1978) 35-45. Siehe
auch Kommentar und Anmerkungen zu CPR XV 1-2 und M. Depauw, I.e. (Fußnote 1) 103-105.

7 Siehe M. Depauw, A Companion to Demotic Studies, Papyrologica Bruxellensia 28 (1997) 25. Die griechische
Übersetzung BGU XVI 2594 zeigt aber, daß auch in Chennis (Herakleopolites) noch im Jahre 8 v. Chr. ein Vertrag auf
Demotisch ausgefertigt wurde.

8 Über die örtlichen Grapheia, die in den ersten zwei nachchristlichen Jahrhunderten neben dem Agoranomeion
bestanden haben, vgl. H. J. Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens II (München 1978) 18-23 mit Literatur.

9 Z.B. in P.Boswinkel l (s. oben, Fußnote 1) mit S. 340, Anm. 4, und in P. Harrauer 32.
10 Vgl. CPR XV l, Anm. zu Z. 17.
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Kaufvertrag und der Abtrittserklärung (gr. rcpaaic bzw. ajtoaxaaio-u, seil, a-uyypacpri), und mit der
griechischen Zusammenfassung des demotischen Haupttextes, entweder vor oder nach den eigen-
händigen Unterschriften, zuletzt gefolgt vom Abfassungsdatum. Der Vertrag wurde für das Grapheion
(auch mit originalen Unterschriften) oder auch für andere staatliche Archive,11 manchmal in verkürzter
Form, kopiert. Überdies notierte man im Grapheion die Hauptpunkte des Vertrages in einer Liste von
Verträgen (Eipojievov) und schrieb auf das Original sowie auf die Kopie(n) einen Vermerk darüber, wo
der Vertrag registriert worden war, den sogenannten avaypacpf^ Vermerk.12 Diese drei Elemente
zusammen, griechische Zusammenfassung, Abfassungsdatum und avaypcc(pr|-Vermerk, werden in den
Texten mit dem Begriff xotpayuoc bezeichnet.13 Den Originalvertrag mit griechischem %apocyuoc und
den eigenhändigen Unterschriften bekam der neue Eigentümer; wenigstens eine Kopie mit griechischem
%ocpayjxoc und eigenhändigen oder auch kopierten Unterschriften verblieb im Ortsgrapheion.

Diese Verfahrensweise der Römerzeit unterscheidet sich von derjenigen der Ptolemäerzeit dadurch,
daß der ganze Vertrag an ein- und derselben Stelle erstellt worden zu sein scheint, nämlich im Ortsgra-
pheion, daß sowohl auf dem Original wie auf der Grapheion-Kopie ein vollständiger griechischer
%apccyn,oc angebracht wurde, und daß die beiden Parteien, meistens auf Griechisch, den Originalvertrag
ausführlich unterzeichneten.

Im Normalfall wurden die demotischen Teile eines Vertrags nicht ins Griechische übersetzt. Wenn
aber der Vertrag als Beweismaterial, z. B. als Besitztitel, vor einem Gerichtshof dienen sollte, wurde
wahrscheinlich von (griechischen) Richtern eine Übersetzung des Demotischen14 gefordert, so daß ein
völlig griechisches Dokument vorgelegt worden konnte.15 Tatsächlich sind die meisten, wenn nicht alle,
übersetzten Urkunden, die uns vorliegen, mit einem Prozeß verbunden, wie z. B. mit dem sogenannten
Erbstreit um 135 v. Chr. und dem Nestnephis-Prozeß ab 11 n. Chr. (siehe dazu auch unten). Ob die
vorhandenen Übersetzungen jeweils nach dem Originalvertrag oder nach der möglicherweise verkürzten
Kopie des Ortsgrapheion angefertigt worden sind, ist nicht mit Sicherheit zu sagen.16

Die vorliegende Übersetzung wurde mit Ausnahme des dvaypacpri-Vermerks (siehe dazu unten,
Anm. zu Z. 16-17) von ein- und derselben Hand geschrieben. Der Text ist wie folgt aufgebaut:
— Z. l- 9: Übersetzung der demotischen rcpôccnç, Karà TÖ ouvaxóv;
— Z. 10- 14: Kopien der griechischen Unterschriften;
— Z. 14- 17: Kopie des xapayuoc, bestehend aus:

a) Z. 14-16: Kopie der griechischen Zusammenfassung (anfangend mit rcp&cnç Kai àno-
ataaiot)); dieser Teil ist, da jetzt der ganze Text griechisch ist, natürlich überflüssig;

b) Z. 16: Kopie des Abfassungsdatums des Vertrages;
c) Z. 16-17: Kopie (?) des avaypoccpn,- Vermerks des Ortsgrapheion.

In Sprache und Stil stimmt unser Text größtenteils mit den Merkmalen anderer griechischer Über-
setzungen überein, die uns bekannt sind. Das Griechische dieser Übersetzungen zeigt sich natürlicher-
weise stark vom Demotischen des Originals beeinflußt, wie die oftmals sonderbare Wortwahl, der
Satzaufbau und die oft fehlerhafte Verwendung der Kasus zeigen.17 Häufig wurde das Demotische
wörtlich ins Griechische übersetzt, so daß das demotische Original, wenn vorhanden, das Griechische
der Übersetzung verstehen helfen kann. Leider sind aus der Zeit unseres Textes nur wenige demotische

11 Vgl. F. Burkhalter, Archives locales et centrales en Egypte romaine, Chiron 20 (1990) 191-216.
12 Immer ohne separates Registrierungsdatum, wohl einfach deswegen, weil die Registration immer zugleich mit der

Abfassung des Vertrages im Grapheion stattfand.
13 Z. B. SB I 5231, Z. 11; SB I 5275, Z. 11. Zu xapayuoc siehe CPR XV 2, Anm. zu Z. 10.
14 Von den Kaufverträgen wurde nur die demotische Geldbezahlungsschrift, gr. Tip&oic, übersetzt; einmal haben wir

die Übersetzung der Abstandsschrift, gr. cmocnaaiou (CPR XV 1).
15 Siehe P. W. Pestman, P.Survey, 329-335 (§5: Copies and translations) und die Literatur unten, Anm. zu Z. 1.
16 Das letztere war wohl der Fall bei UPZ II 180 b, vgl. P. W. Pestman, P.Survey, 182.
17 Vgl. G. Mussies, Egyptianisms in a Late Ptolemaic Document, P.L.Bat. XVII (Leiden 1968) 70-76.
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Kaufverträge publiziert worden;18 das Demotische dieser Periode ist zudem sehr schwierig. Es gibt aus
der Römerzeit nur einen Fall, wo sowohl der demo tische Text wie die (fünf) griechischen Überset-
zungen erhalten sind.19 Es scheint aber, daß noch viele demotische Kaufverträge aus römischer Zeit
ihrer Publikation harren — vielleicht befindet sich das Original untenstehender Übersetzung noch
darunter.

Betrachten wir jetzt den Inhalt des Vertrages. Horos, Sohn des Stotoetis und der Taonnophris,
verkauft seinen Anteil an einem Hause mit Hof und an einem Grundstück, die sich im süd-östlichen Teil
von Soknopaiu Nesos befinden. Dieses Haus mit Zubehör war uns schon aus drei anderen Wiener
Texten bekannt, nämlich SB I 5247 (47 n. Chr.), P.Vindob. Tandem 25 (51 n. Chr.) und CPR I 4 (52/53
n. Chr.), wo andere Teile desselben Hauses verkauft werden. Auch wird, schon im Jahre 11 n. Chr.,
dieses Haus unter den Nachbarn eines anderen zu verkaufenden Hauses genannt.20 Damals war das in
unserem Text verkaufte Haus noch im Besitz des Horos, Sohnes des Horos, des Großvaters des jetztigen
Verkäufers Horos. Das südlich anrainende Haus kam 11 n. Chr. in den Besitz des Satabus, Sohnes des
Herieus, des Vaters des jetztigen Käufers Stotoetis. Siehe S. 203f. die Stammbäume beider Familien.

Lage des Hauses mit Hof der Nachkommen des Horos
47-51 n. Chr. (I.Parzelle)

ßoppa

ßaoi-

©Ofußacmoc
oÎKia Kai a\>A,f|

auAji OIKVOC

laTOßoUToc
(Kai 'Epiéwç)

a\)A,Ti

(Käufer,
Stammbaum B)

riiaânoç
laTaßoxnioc

oma vuvel 8e
trôv TÉKvaiv

ßaai-
X,IKT|

pUUTl

Die ausführlichste Beschreibung des Besitzes findet man im Haupttext unseres Vertrages, in SB I
5247 (47 n. Chr.) und im demotischen Teil21 des P.Vindob. Tandem 25 (51 n. Chr.); die Unterschriften
dieser Texte sind etwas kürzer gefaßt. CPR I 4 (52/53 n. Chr.) bietet die griechische Version der
Beschreibung des Grundstückes. Es ergibt sich, daß der gemeinsame Besitz an Land und Haus aus zwei

18 Verschiedene Listen mit publizierten demotischen Urkunden aus Soknopaiu Nesos geben N. Kruit, B. Muhs, K. A.
Worp, I.e. (Fußnote 1) 341-344, Anm. 6,9,10,11,12 und T. M. Hickey, J. G. Manning, I.e. (Fußnote 1) 238, Anm. 4.

19 P.Lond. inv. 262: neu herausgegeben von M. Schentuleit, Die spätdemotische Hausverkaufsurkunde P. BM 262: Ein
bilingues Dokument aus Soknopaiu Nesos mit griechischen Übersetzungen, Enchoria 27 (2001) 127-154; die griechische
Unterschrift dazu ist P.Lond. II (S. 176) 262; für die griechischen Übersetzungen siehe die Liste oben, Nr. 13-17.

20 In P.Lond. inv. 262 und Übersetzungen, siehe oben Fußnote 19.
21 Übersetzung in P.Vindob. Tandem, S. 167-168; vgl. dazu die Bemerkungen K.-Th. Zauzichs in Enchoria 7 (1977)

174.
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Parzellen bestand: die erste Parzelle war ein Haus mit einem westlich davon gelegenen Hof, die zweite
Parzelle war ein \\nXoc, tonoq.22

Lage des unbebauten Grundstücks der Nachkommen des Horos
47-52/3 n. Chr. (2. Parzelle)

ßoppa

Taamoc
OIK{<X Kai

OIKVCX
èXcaoïjpyîov

\|/lXÔÇ T071OÇ

ßam-

i puur)
(nach 51 : KO7tp(a TTJÇ KCÓUTIC)

Im Kommentar zu P.Vindob. Tandem 25 ist ausführlich diskutiert worden, wie es sich mit diesem Haus
und dem restlichen Besitz verhalten hat: Ursprünglich (Stammbaum A, Niveau I) gehörte der ganze
Besitz einem gewissen Horos. Seine fünf Töchter (II) erbten jede ein Fünftel des Ganzen.23 Eine dieser
Töchter, Taonnophris, ist die Mutter des Verkäufers (III) in unserem Text, der sein mütterliches Erbteil
mit seinem Bruder Satabus teilen mußte; jeder besaß ein Zehntel des Ganzen. Daher nimmt unser Horos
die Stelle des unteren N.N. im Stammbaum auf S. 171 in P.Vindob. Tandem ein:

Stammbaum A: Familie des Verkäufers Horos24

Horos

Horos °° Thenapaitis

:hr.

Hör

*25i

os Horos

i.Chr.
1 1
5 ÏÖ

Sät

*28i

*1

ibus

i.Chr.

ïo

n. C

1

II Isis °° Satabus Taaipis °° Panupis Taonnophris oo Stotoetis Tesenuphis JVJV.
* 2 n.Chr. * l n.Chr. * l n.Chr. (= Thaesis aus

Stammbaum B?)

III Herieus

* 20 n.Chr.
l

Die bisher bekannten Texte zeigen die nachstehenden Transaktionen betreffs unseres Hauses mit Hof
und des unbebauten Grundstücks:
— im Jahre 47 verkaufen Isis und ihre Tochter und Erbin Herieus ihren Anteil (ein Fünftel) an

Stotoetis, Sohn des Satabus und der Thaesis (SB 15247, Übersetzung aus dem Demotischen);
— im Jahre 50 verkauft Horos, Sohn der Taonnophris, seinen Anteil (ein Zehntel) an denselben

Stotoetis (unser Text, Übersetzung aus dem Demotischen);
— im Jahre 51 verkauft Satabus, der andere Sohn der Taonnophris, seinen Anteil (ein Zehntel) an

denselben Stotoetis (P.Vindob. Tandem 25, demotisch-griechische Kopie25);

22 Es wird nicht gesagt, daß die 2. Parzelle westlich von der l. Parzelle liegt (pace P.Vindob. Tandem, S. 169); nur daß
der Hof westlich vom Haus liegt.

23 Zur Verteilung des Hausbesitzes, s. H.-J. Drexhage, J. Sünskes, Anagennesis 2 (1982) 57-59.
24 Frauennamen sind kursiv gedruckt.
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— im Jahre 52/53 verkauft Taaipis ihren Anteil von einem Fünftel am \|/i,Xöc xcmoc an den Griechen
Artemidoros, Sohn des Artemidoros (CPRI 4, Kopie eines griechischen Kaufvertrags).

Stammbaum B: Familie des Käufers Stotoetis26

Paopis » Tesenuphis

Herieus jr. °° Satabus
\

Satabus °° Thaesis
(= N N. aus Stammbaum A?)

Herieus jr. Stotoetis J Tesenuphis Pisais (?)
* 6 n.Chr.

4 Kinder
(wovon einer *50 n.Chr.)

Der Käufer Stotoetis war der Sohn des Satabus,27 Hauptpriester28, der im Jahre 11 n. Chr. wegen
des umstrittenen Ankaufs eines Hauses mit unbebautem Grund in den berühmten Nestnephis-Prozeß29

verwickelt wurde. Durch diesen Ankauf wurde Satabus der südliche Nachbar des Horos, des Großvaters
des jetztigen Verkäufers. Haus und Grund des Satabus befanden sich genau an der Stelle, wo in unserem
Text seine Kinder ihre eigenen Häuser haben. Offensichtlich hat Satabus seine schon bald nach dem
Ankauf begonnenen Bauaktivitäten30 fortgeführt, um Häuser für seine Kinder zu bauen.

Exkurs: Lage des Parzelles der Nachkommenschaft des Satabus

Der Besitz des Satabus und seiner Nachkommenschaft südlich des Hauses des Horos läßt sich von 11 n.
Chr. bis 54/55 n. Chr. in den Papyri nachweisen. Im Jahre 11 n. Chr. kauft Satabus, wie aus mehreren
Texten des Nestnephis-Archivs (siehe Fußnote 29) bekannt ist, ein Haus mit Hof und (illegal?) ein
unbebautes Grundstück mit der auf der folgenden Seite skizzierten Lage.

Im Jahre 13/14 n. Chr. hat Satabus nach den Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, noch einige
südlich seines Hauses gelegene Adespota (illegal) dazu bekommen, und er hat (vor 14 n. Chr.) ange-
fangen, die unbebauten Grundstücke zu bebauen.

25 Keine Originalfassung des Vertrags: die Unterschriften der zwei Kontrahenten, sowie die darauffolgende Zusam-
menfassung stammen von derselben Hand, so daß es sich nur um eine Kopie handeln kann (pace P.Vindob. Tandem, S. 172).

26 Nach P.Vindob. Tandem, S. 174, und N. Kruit, B. Muhs, K. A. Worp, I.e. (Fußnote 1) 361, verkürzt. Zu Pisais vgl.
unten, Anm. zu Z. 5.

27 Die Auffassung (siehe P.Vindob. Tandem, S. 174), daß vewtepoc nicht zu Satabus, sondern zu dessen Vater Herieus
gehört, wird von unserem Text, Z. 2 (und vgl. Z. 10, 14 und 16) bestätigt. Auch in SB I 5247, Z. 3 ist der Name von
Stotoetis' Großvater zu lesen bzw. zu ergänzen (nach dem Faksimile): [TOÎ> 'Epiéwç veoytéplou M-h-cpö;] 0[ctTiaio]ç
jtète(iKaç) K.t.X. Derselbe Großvater Herieus begegnet in P.Harrauer 32, Z. 8. In SB I 5233 tritt ein Priester namens Herieus
jr. auf, der manchmal als der Sohn des Satabus betrachtet wird (zuletzt H.-A. Rupprecht, I.e. [s. unten Fußnote 29] 486). Es
scheint aber ausgeschlossen, daß dieser Sohn Herieus im Jahre 14 n. Chr. schon Priester war und eine Anklage einbrachte. Es
muß sich auch hier um den Vater des Satabus handeln.

28 Siehe K.-Th. Zauzich, Enchoria 7 (1977) 159, Anm. a.
29 Zum Nestnephis-Prozeß siehe CPR XV 1-11, Einl. mit Literatur auf S. 12, Anm. 1. Vgl. F. A. J. Hoogendijk, Het

'Nestnêphis-proces'. Een strijd tussen Egyptische priesters in de 1ste eeuw n.Chr., Hermeneus 66, 4 (1994) 255-262. [Zu
Unrecht habe ich I.e., S. 258 angemerkt, daß SB I 5236 und 5237 nicht aneinander passen. Die inzwischen freundlicherweise
von W. Clarysse zur Verfügung gestellten Photos zeigen deutlich, daß beide Fragmente entlang den Fasern beschrieben sind
und genau aneinander anschließen. Die demotischen Schriftreste auf der Rückseite beider Papyri ergeben zusammen eine
Zeile, wie S. P. Vleeming festgestellt hat.] Vgl. auch H.-A. Rupprecht, Die Streitigkeiten zwischen Satabous und Nestne-
phis, in Symposion 1999 (2003) 481-492.

30 Mitteis, Chr. 68 (14 n. Chr.), Z. 11-12.
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Zwischen 47 und 51 n. Chr. sind Stotoetis, der Sohn des Satabus (zusammen mit seinem Bruder
Herieus) und die Kinder (oder Brüder, siehe unten, Anm. zu Z. 5) des Sohnes des Satabus, Pisais, die
südlichen Nachbarn dieses Hauses; siehe die Skizze des Hauses der Nachkommen des Horos oben im

Text.

Parzelle des Satabus (11 n. Chr.)
ßoppa

Jußoc
ßaoi-
A,tKTl

p\>\n\

O{K{<X "ßpon

oiicta SoaaßoUTOc

\|nA,oi TOTioi EataßoUTOc

ßaai-
XlKT|

P1JM.11

airn^irótoD

7tepijj,etpov KCÛJXTIÇ

Von 54/55 n. Chr. stammt schließlich der Kaufvertrag P.Boswinkel l (= N. Kruit, B. Muhs, K. A.
Worp, I.e. Fußnote 1), in dem das Haus des Herieus, Sohnes des Satabus, verkauft wird. Das Haus des
Herieus befindet sich westlich des Hauses seines Bruders Stotoetis (wurde der ehemals gemeinsame
Besitz von Herieus und Satabus, vgl. SB I 5247, mittlerweile zwischen beiden aufgeteilt?) und östlich
des Hauses der Kinder von Thases und Herieus. In der Skizze, die der Edition von P.Boswinkel l
beigegeben ist (S. 363), wird das Haus der Kinder von Thases und Herieus mit dem in unserem Text
und seinen Parallelen genannten Haus der Kinder des Pisais identifiziert. Dieses Haus des Pisais wäre
dann nicht östlich (wie oben in der Skizze des Hauses des Horos), sondern westlich das Hauses des
Stotoetis situiert. Es gibt in den Texten keinen Anlaß, die eine oder die andere Seite zu bevorzugen, aber
ich glaube, daß es doch Gründe gibt, die Häuser des Pisais und von Thases und Herieus nicht mitein-
ander gleichzusetzen. Wenn 51 n. Chr. (P.Vindob. Tandem 25) das Haus im Besitz des Pisais und seiner
Kinder war, muß man annehmen, daß Thases oder Herieus also diese Kinder sind (die Namen passen
natürlich gut in die Familie, siehe oben, Stammbaum B). Aber es ist unwahrscheinlich, daß diese Kinder
dann schon 54/55 n. Chr. diesen Hausbesitz wieder auf ihre Kinder übergetragen hatten: auf diese
Weise hätten wir einen ganzen Generationswechsel innerhalb weniger Jahre. Andererseits, wenn das
Haus des Pisais von ihm mit seinem Geschwister geteilt wurde (was weniger wahrscheinlich ist, siehe
dazu unten Anm. zu Z. 5), muß man annehmen, daß entweder Thases die Schwester oder Herieus der
Bruder des Pisais war, oder beides. (Es ist nicht anzunehmen, daß Herieus hier ein Frauenname ist, weil
es um die Kinder von Thases und Herieus, also eines Ehepaares, geht.) Pisais, wenn er wirklich ein
Sohn desselben Satabus wie unser Käufer ist, hatte schon einen Bruder namens Herieus, der aber mit
einer Thenapynchis verheiratet war (Verkäufer des benachbarten Hauses im Jahre 54/55, siehe oben).
Wenn Pisais nicht zwei Brüder namens Herieus hatte, bleiben die Möglichkeiten, daß sein Bruder
Herieus eher mit einer (jetzt verstorbenen? Schwester?) Thases verheiratet war oder daß nur Thases
seine Schwester war und ihr Mann Herieus sein Schwager. War Pisais selbst dann inzwischen
verstorben? Das alles ist zwar nicht unmöglich, wird aber von keinen weiteren Zeugnissen bestätigt.

Wenn die Identifizierung des Hauses der Kinder oder des Geschwisters des Pisais mit dem Haus der
Kinder von Thases und Herieus nicht zutrifft, ist es möglich, eine Darstellung der Häuser zu geben,
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worin das Haus des Pisais auch noch figuriert (abweichend von der Skizze bei N. Kruit, B. Muhs, K. A.
Worp, I.e. 363):

Parzelle der Nachkommen des Satabus (54/55 n. Chr.)
ßoppä

Xißoc
ßom-
ÄAKfl

pV>UTl

OIKICC "QpOD

EÏOOÔOÇ
Kat èÇoÔOÇ KOIVT]

Haus31

der
Kinder

von
Thases

und
Herieus

Haus
und
Hof
von

Herieus
und

Thena-
pyn-
chis

Haus
und
Hof
des

Stoto-
etis

Haus
der

Kinder
des

Pisais

ßocai-
ÀIKT1

pu (IT)

TÓTtOt

der
Kinder

des
Herieus

cmr|X,uÓTO\>

TiepijieTpov KCOUTIÇ

Stotoetis, der Sohn des Satabus, hat insgesamt ein Fünftel (von Isis), ein Zehntel (von Horos) und
ein Zehntel (von Satabus) des benachbarten Hauses des Horos angekauft. Vielleicht hat er versucht, den
ganzen Besitz zu erwerben. Öfters begegnen wir in den Papyri Leuten, die versuchen, durch Vererbung
zersplitterten Familienbesitz wieder zu vereinigen.32 Es sind dies dann häufig Familienmitglieder, die
ihren eigenen Anteil am Besitz vergrößern wollen. Das könnte auch bei unserem Stotoetis der Fall sein:
Sein Vater Satabus war zur Zeit des Prozesses wenigstens 30 Jahre alt, war verheiratet mit einer Frau
namens Thaesis und hatte schon Kinder. Man könnte über die Möglichkeit spekulieren, daß Satabus
schon in der Zeit vor dem Prozess mit einer der fünf Töchter des Horos (Stammbaum A, Niveau I)
verheiratet war, der so nebst Schwiegervater später auch nördlicher Nachbar des Satabus wurde.33

Wenn Stotoetis tatsächlich ein Sohn einer der fünf Töchter des Horos war, hatte er schon den (mit
seinen Brüdern und Schwestern geteilten) Fünftel-Anteil seiner Mutter geerbt.

Jedenfalls hat Stotoetis versucht, seinen Besitz um Teile des benachbarten Hauses des Horos zu
erweitern. Eine Rolle dabei könnte auch gespielt haben, daß Satabus angeblich (wenigstens) drei Söhne
hatte, Horos dagegen fünf Töchter, von deren man erwarten kann, daß sie sich nach einer Ehe in die

31 Das Haus der Kinder von Thases und Herieus könnte sich vielleicht in westlicher Richtung über die öffentliche
Straße hinaus erstreckt haben (weil diese Straße doch wohl bei der Dorfummauerung aufhörte) - der ursprüngliche Eigen-
tümer Satabus war ja in einen Prozeß über die unrechtmäßige Bebauung von Adespota verwickelt.

32 Siehe z. B. J. Rowlandson, Sales of Land in their Social Context in Proceedings XVI International Congress of
Papyrology (ASP 23,1981) 371-378; D. W. Hobson, House and Household in Roman Egypt, YCS 28 (1985) 224-225.

33 In diesem Fall wäre die Frau des Satabus, Thaesis, jene Tochter des Horos, deren Name noch unbekannt ist (siehe
Stammbaum A). Der Name des Vaters der Thaesis ist nirgends erwähnt, obwohl die Familie des Satabus und seiner
Nachkommenschaft uns aus vielen Papyri bekannt ist (siehe oben Stammbaum B). Ihr Sohn Stotoetis ist im Jahre 6 n. Chr.
geboren worden; wenn also die obenstehende Spekulation zutrifft, muß Thaesis die älteste Tochter des Horos gewesen sein.
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Familie und das Haus des Ehemannes begaben und daher ihr Fünftel-Anteil des väterlichen Hauses
nicht so dringend brauchten, so daß sie einfacher als seine eigene Brüder bereit gefunden werden
konnten, ihr Anteil dem Stotoetis zu verkaufen.

Der Grund dafür, daß eine Übersetzung unseres Vertrages veranlaßt wurde, könnte, wie oben gesagt, ein
Prozeß gewesen sein. Es fällt auf, daß fast alle bisher publizierten griechischen Übersetzungen
demotischer Kaufverträge aus römischer Zeit (siehe die Liste, oben) Transaktionen des Stotoetis oder
seines Vaters betreffen. Sein Vater Satabus war, wie schon gesagt, in den sogenannten Nestnephis-
Prozeß verwickelt. Vielleicht mußte sein Sohn Stotoetis seine eigenen Dokumente zur Verwendung als
Beweisstücke im Zusammenhang mit dem Prozeß seines Vaters übersetzen lassen. Im Jahre 36 mußte
Stotoetis noch unter Eid aussagen, daß sein inzwischen wahrscheinlich verstorbener Vater das Strafgeld,
wozu er verurteilt worden war, tatsächlich gezahlt hatte.34 Die Verträge des Stotoetis selbst betrafen
allerdings ein anderes Haus als die seines Vaters (das des nördlichen Nachbarn); es ist daher nicht
auszuschließen, daß Stotoetis in einen eigenen Prozeß über Besitzstreitigkeiten verwickelt war.

Die Verträge des Vaters Satabus wurden wahrscheinlich eben für den Nestnephis-Prozeß übersetzt.
Sie sind wohl später in das Archiv seines (ältesten?35) Sohnes Stotoetis geraten. Andererseits könnte
man erwarten, daß alle Verträge, die denselben Besitz erwähnen, aus demselben Archiv stammen; dann
sollte auch der griechische Vertrag CPR I 4 zwischen Taaipis und Artemidoros, der ja ein Teil
desselben Besitzes betraf, zu seinem Archiv gehört haben. Hat Stotoetis am Ende also doch den ganzen
Besitz erworben? Oder hat er vielleicht, als (ältester?) Sohn der ältesten Tochter (?) der Horos-Familie,
das ganze Familien-Archiv verwaltet? Und den Kaufvertrag seines Bruders Herieus (P.Boswinkel l,
siehe Fußnote 1) hätte er dann, als ältester Bruder der Satabus-Familie, vielleicht auch in seinem Archiv
aufbewahrt? Wenn nicht, besteht auch die Möglichkeit, daß alle diese Texte dem Archiv eines Gerichts-
hofes entstammen, wo sie als Beweisstücke in Prozessen gedient haben mögen.

Hoffen wir, daß es noch unpublizierte Texte aus demselben Archiv gibt, die diese und andere
Fragen beantworten können.

Beschreibung des Papyrus
P.Vindob. G 31933. H. 25,2 x B. 54,7 cm. Mittel- bis dunkelbrauner Papyrus von mäßiger Qualität. Klebungen sind,

wie in griechisch beschriebenen Papyri üblich, links über rechts, ca. 1,5, 16,5, 31 und 42,5 cm vom linken Seitenrand des
Rektos entfernt sichtbar. Das ganze Papyrusblatt setzt sich daher aus je zwei Segmenten von ca. 15 cm Breite und 2 Segmen-
ten von ca. 12 cm Breite zusammen.

Oben, rechts und unten ist der Papyrus komplett, nur von der rechten oberen Ecke fehlt ein schmales horizontales Stück;
der Papyrus ist dort abgebrochen, wo Klebung und Falte zusammenfielen. Links fehlt von der ganzen Höhe ein Streifen von
unten ca. 4 cm Breite, der entlang der Faltung abgebrochen ist, wo diese mit einer Klebung zusammenfiel.

Alle 4 cm, nach rechts bis auf 3 cm abnehmend, sind die Falten durch die Beschädigungen, die sie verursacht haben,
erkennbar. Weiter zeigt der Papyrus manche Beschädigung durch Wurmfraß. In der unteren Hälfte des Papyrus findet man
dunkle Kleckse (bis auf das Verso durchscheinend), die das Lesen der Schrift erschweren.

Das Rekto wurde mit schwarzer Tinte parallel zu den Fasern in einer sehr kursiven, durch Verschleifung manchmal fast
unleserlichen, geübten Hand des ersten nachchristlichen Jahrhunderts beschrieben. Die bemerkenswerte Zeilenlänge ergibt
sich aus dem sehr breiten Format des Papyrus, das zweifellos unter dem Einfluß der demotischen Praxis gewählt wurde. Der
Freirand beträgt oben ca. 3 cm, unten ca. 7 cm; an der rechten Seite ist das Blatt bis zum Rande voll geschrieben; manchmal
finden sich Füllstriche. Das Verso ist leer.

Fundort unbekannt. Der Papyrus stammt, laut dem Inhalt, aus Soknopaiu Nesos.

34 P.Vindob. Salomons 3.
35 Auf Grund seines Namens mußte Herieus jr. der älteste Sohn gewesen sein, genannt nach seines Vaters Vater. Vgl.

aber N. Kruit, B. Muhs, K. A. Worp, I.e. (Fußnote 1) 361-362, die auch vorschlagen, nicht Herieus, geboren zwischen 6/7
und 14/15 n. Chr., sondern Stotoetis, geboren um 6 n. Chr., als ältesten Sohn zu betrachten.
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Transkription

P.Vindob.G31933 Soknopaiu Nesos 17.3.50 n. Chr.

(Übersetzung der demotischen jtpSoiç)

1 [ 'Avtiypacpov n]paoecoç Aiyuimaç 'EÀ,À,r|(vi0ti) |o.e[6]r|p|a.ri(ve'u|a.évriç) Katà to ôwa[to]v.

("ETODÇ) ôeKàt[o]i.> Tißeptoti KXauôiou KaiGapoç Eeßaatou FepuaviKou Aùtoicpàtopoç

$afj,evcb0 Ka~. Aéyei?Qpoç vacat
2 [£totor|tioç toû] ETOTOTITIOÇ M.r|(tpoç) Taov[v]a>9pioç A.eyo( ) ô(j,oXo[y- ] £tot[o]r|ti,{v}

£ataß[ox>]toc to(î>) 'Epvécoç veooté[p]o'u (a.r|Tpoç ©ar|cnoç. HeTteiKaç |jie àpyupian tfj ii^ir\
toû Ù7iàp[%o]v[toç]

3 [|ioi ÔEKatoi) |j,é]po'uç ànb (Aepoov Tcé[vt]e oixiaç cxvcoKoSofn,- è]<Tceyaoti[é]vTiç Te9i;i[pa)]|a,Évr\ç
(j,ovooTéyo[ti] Kai ôeKatoxi |a.épo\)ç auXfic ÈK io[t)] npoç Xißa (.tepouc KOIVCÛ[V] K[ai]

4 [àôioupÉTCOv Kal oejica-pto]!.) ja-épotiç \J/EIÀ.OÛ io[rto\)] év ß a(ppayî(oi) Kal T[COV ax)]vK(upóvTcov)
Koi[vâ>v] Kai àôiaipéiov [âjrtfo] VOTO(D) K[ai] ànr\X(io>m\)) |uépoi)ç (Tfjç Kco|Liriç}

eou (j,[e]y[àÀ,ot>] ir\ç 'HpaKA,[e{8o]t) [|j,Ep{(5oç)]
[npoç Moipv tfî Jtpoç ntoA,]e(j,aiôi EùepyÉTiôi T[OÏI] 'ApaiCvouot)). Méipa [o]A,cov < > r\ o[ocov]

éàv obai. Feiioveç Tfiç a [a9pa]yî(ôoç) • vot[o(t>)] Ilia[d]iToç SaTaßoUTo[c o]iK(a vwel ôè
trôv TÉKvcov Kai I/coTor|Tioç TOÛ TipoyCeypaiip-évot))

[a-6A,Ti ôi' TIC ei]ao[5o]ç K[al ë]|[o]ôoç Kowr|i, ßop[p]a 6ai)ßdoTioc oÎKia Kai a[\>A,r|,] A,[i]ßöc
Kai ànr\k(\.o)iov>) pû(a,ai ßaoi?i[i]Ka{- tfiç ôè ß acppayeîôoç ö èaiw ôÉKaxov (iépoç
Tcmoi) • VÓTOV Kai à7triA,(ifl)Tot)) pvjJiai

[ßaaiAiKa(, ßopp]a KaA,afuT[i]oç TOÛ ['Ojvvcoçpioç oiKia, Aißöc Taai[jti]oç otóa Kai
a>v ta jjiexpa Kai ai y[e]iiv{ai ôià TCÛV OIKOVOUIÔV ôeôriÀ-coTai • ö èativ SÉKaxo(v) (lépoç

8 [oiKÏaç Kai aûÀfiç Kai ^Xoft)] icmoi) Taovv[co]cppioç Tr|ç (itixpoc. Kai à7té%(a>) TTIV TIJJ,TI(V) ÈK
7tÀ,r|pox)ç Kai eij6oK(cb) Ttâoi to[î]ç 7cpoK(ei(iévoiç) Kai |a,r|ôevi è^éotcoi âOeifiaai n tcov
7tpoyey(pa|o.|a.évcov) àno xfîç èveaT(coariç)

9 [fifiépaç èîti TÖV ä7ia]v[i]a xpov[o]v. Be[ßai]co(oco) nâar\ ßeßaioooi 8i[a] jr;[avTO]ç ànb navioç
eï[ô]ot)ç. vacat

(Kopie der vnoy payai, se. der griechischen Unterschriften)

10 ['Avi;{yp(a(pov) •ujtoyp(a(pcov). TQpo]ç IioTor|iioç ̂ (tpoç) Taovvœçpioç ô|j,oA,(oyco) TreTtpaK(évai)
STOtori(Ti) SaTaßomo(c) |ir|(Tpôç) ©afjaifoç] 6éKaio(v) |iépoç |j,r|tpiK(fiç) oÎKiaç Kai
ax>À,(fjç) ànb Xißoc ^iépo[\)ç] Kai ôéKax[o(v)] (Jiépoç x|/eiA,oïi ifÓTtJot)

11 [év p Gcppayî(oi) KOIVÔV K]ai àôiaipé(xa)v) Kai TÔV at)VK(upóvtcov) Tiavccov év tfî XoKVO7i(a{o\))
Nriarai irjç 'HpaKÀ(e(ôoi)), œv y{(xoveç) tfjç |a.èv a a(ppayî(ôoç) VOTO-U IliaâiToç <OIK{O>
f|ç vûv Kpateî ta té[icv]a Kai £totof|tioç aùXti ôi' TJÇ [eïajoôoç

12 [Kai ë^oôoç KOIVTI, ßopjpa ©avßdatioc oma Kai a[-6]X(ri), Xißoc Kai anr|?i(i<»tot)) ptijiai ßaat-
A,(iKa()- ye{to(veç) tfjç aA,ÀT)ç o(ppayî(ôoç) vóto(t>) Kai àrt[T]À(icûtox))] pti|j.ai ßaai[A]iKai,
ßoppa KaA,atiJtioc oiKia, Xißöc Taamioç otóa Kai at)X(fi).

13 [Kai àrcé^a) tT]v tij^iTiv Ttâaav éK 7tÀ.r)p[oi)ç] Kai ßeßaico(aco) TCCXOTJ ßeßa[ico]ai àno tfjç
èveatcó(cTTic) ri|a.épa<; èni tov oc7ia[vta] xpóvov [Kai] ta aÀ,A,a noiriacoi KaGoti 7ipoy(é-
ypaTttai). "Eypa(\|/ev) i)7i(Èp) aijto[î>] KecpaÀâç Eto[tor|]tioç

14 [ôià tö M,TI eiô(évai) a\)tö(v) ypà(|a.|j,ata).] Itotofj(tiç) Sataß[outoc] (Jir|(tpoç) 0ar|cno[ç r)yo-
Ka6à)Ç7tpOK(eitai).
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(Kopie des x<*poQVOc, a: der griechischen Zusammenfassung)
Ilpâaiç [Kai] ajtoaTaa{o(v) ôeKaTo(aj) jiépo(vç) |j.r|TpiK(fiç)

[|j,]ov[oa]Téyo'ü K[ai] co)A,(fjç) [È]K TOÎ> rçpoç X{J3(a) jiépcruc Kai oeKOtToCu) (lépouç
\|nA,o(t>) i[Ó7t]o(t))

15 [rcepiTeTeixionévox)? ev]ß G(ppa(yîcn) KOI[VÔ>V Kai àôiaipéxcov] Kal tcov ax)VK(t)póvTCov) nàvtcov

èv TTÎ EoKV07t(aio\)) Nri(aq>) 'HpaKÀ(eiôo'o), a>v y((Toveç) öXcov < > fj o[oa>v èàv œ]oi

Ka0[oit] TrpÓK(euai) Kal àrçé%(ei) TI(|XTIV) [EK] nX.ri(po'üc) Kal t> ( ) rçv Ttote(vcai)

ExoTO'n(Tiç) £totor|Tio[ç o>ç È]T[CO]V : ,
16 [OÙÀ.TI ±13 ] £Totof|(T;i) EaT[aßou-toc cbç ètrôv] ~ , où(A,Ti) yo(vaov) à|i<poT(époiç).

'Y7ioy(pa(pei)ç) TO(Û) à7t[o]ôo()a,évox)) KeçaA-âç ETOTOTI(TIOÇ) (àç ètcov) Àr| ox)(A,fi) ô(pp(m)

àp(iaiepâ).
(b: des Datums)

("Etot>ç) ÔEKaio-u Tiß[ep{]o-ü KÀ,a-o8(ot) Kaiaapoç
)0) Ka~.

(c: des avaypacri-Vermerks)
(zweite Hand) 'Avay(éypaTtxai)

17 [Sià toû év tfi ZoKVO7t(a(ot)) Nriara ypa((peioti). ]

Abkürzung durch Hochstellung des letzten Buchstabens, mit Ausnahme von r\ und i, deren letzter Zug dann nach unten ver-
längert wird. 2 Spatium vor Zotta(3[oî>]i;oç 4,6,10 \|/eiA,oï>: 1. vi/iÀ-ov 4,11,15 awK( ): 1. G\>YK( ) 5 VÜVEI: 1. vwî
6 KOWTJI: 1. KOIVTI; ö: I.TÎ; oçpayelôoç: 1. acppayîôoç 7 at)A,r|i: 1. aiî)X,f|; 8eÔT|Â,a)Tai: 1. ôeÔT|XcovTai 8 è^éatcoi: 1.
è^éaTCo 11 8i'l|ç: 5 korrigiert? 13 Ttoiriaon: 1. noiriaœ 14 X(ß(a): A,iß~ Pap. 15 r|v: 1. otç 16 (àç èi&v): £_ Pap.; KOI"
: a korrigiert, s. Anm. zu Z. 16.

Übersetzung
1 „Kopie eines ägyptischen Kaufvertrags, nach Möglichkeit ins Griechische übersetzt. Im zehnten

Jahre des Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, den 21. Phamenoth. Es spricht
Horos,

2 Sohn des Stotoetis, Sohnes des Stotoetis, und der Mutter Taonnophris — sagend: Ich spreche mit
einem Mund (?) — zu Stotoetis, Sohn des Satabus, Sohnes des Herieus des Jüngeren, und der
Mutter Thaesis: Du hast mich befriedigt mit Silber, dem Preis für den mir gehörenden

3 Zehntel-Anteil aus fünf Anteilen eines Hauses mit Mauer, gebaut mit Dach und Türe, einstöckig,
und den Zehntel-Anteil eines Hofes westlich davon, gemeinsam und

4 ungeteilt, und den Zehntel-Anteil eines unbebauten Grundstücks in 2 Parzellen und aller dazuge-
hörigen Sachen, gemeinsam und ungeteilt, (gelegen) im südöstlichen Teil des (Dorfes) des Sokno-
paios, des großen Gottes, im Heraklides-Distrikt

5 beim Moiris-Kanal bei Ptolemais Euergetis im Arsinoites. Die Ausmaße des Ganzen sind < > oder
wieviel sie auch seien. Die Nachbarn der 1. Parzelle sind: im Süden das Haus des Pisais, Sohnes des
Satabus, jetzt seinen Kindern gehörig, und der Hof des obengenannten Stotoetis,

6 durch welchen ein gemeinschaftlicher Eingang und Ausgang verläuft, im Norden Haus und Hof der
Thaubastis, im Westen und Osten königliche Straßen; (Nachbarn) der 2. Parzelle, das ist der
Zehntel-Anteil des unbebauten Grundstückes: im Süden und Osten

7 königliche Straßen, im Norden das Haus des Kalatytis, Sohnes des Onnophris, im Westen Haus und
Hof der Taaipis; Ausmaße und Nachbarschaft davon (der beiden Parzellen) sind durch die Urkun-
den angezeigt. Das ist der Zehntel-Anteil des von meiner Mutter geerbten

8 Hauses und Hofes und unbebauten Grundstückes meiner Mutter Taonnophris. Und ich habe den
Preis voll erhalten und ich bin zufrieden mit allem Obenstehenden, und es sei niemandem gestattet,
irgend etwas vom Obenstehenden außer Kraft zu setzen ab dem heutigen

9 Tage für alle Zeit. Ich werde es garantieren mit jeder Garantie auf alle Zeit gegen Sachen jeglicher
Art.
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10 Kopie der Unterschriften. Ich, Horos, Sohn des Stotoetis und der Mutter Taonnophris, komme
überein, dem Stotoetis, Sohn des Satabus und der Mutter Thaesis, verkauft zu haben den Zehntel-
Anteil eines von der Mutter geerbten Hauses mit Hof westlich davon, und den Zehntel-Anteil eines
unbebauten Grundstücks,

11 in 2 Parzellen, gemeinsam und ungeteilt, und aller dazugehörigen Sachen, (gelegen) in Soknopaiu
Nesos im Heraklides(-Distrikt). Die Nachbarn der 1. Parzelle sind: im Süden das Haus des Pisais,
das jetzt seinen Kindern gehört, und der Hof des Stotoetis, durch welchen ein gemeinschaftlicher
Eingang

12 und Ausgang verläuft, im Norden Haus und Hof der Thaubastis, im Westen und Osten königliche
Straßen; Nachbarn der anderen Parzelle: im Süden und Osten königliche Straßen, im Norden das
Haus des Kalatytis, im Westen Haus und Hof der Taaipis.

13 Und ich habe den ganzen Preis voll erhalten und ich werde es garantieren mit jeder Garantie ab dem
heutigen Tage auf alle Zeit und ich werde das Übrige tun, wie oben geschrieben steht. Es hat für ihn
geschrieben Kephalas, Sohn des Stotoetis,

14 da er nicht schreiben konnte. Ich, Stotoetis, Sohn des Satabus und der Mutter Thaesis, habe gekauft
wie oben steht.
Verkaufs- und Abstandsurkunde eines Zehntel-Anteils eines von der Mutter geerbten einstöckigen
Hauses und eines Hofes westlich davon und eines Zehntel-Anteils eines anderen unbebauten
Grundstücks,

15 ummauert (?), in 2 Parzellen, gemeinsam und ungeteilt, und aller dazugehörigen Sachen in
Soknopaiu Nesos im Heraklides(-Distrikt), wovon die Nachbarn sind <> im ganzen oder wieviel
sie auch sind, sowie oben steht, und er hat den Preis voll erhalten und er ist zufrieden (?), welche
ausfertigt Stotoetis, Sohn des Stotoetis, ungefähr x Jahre alt,

16 mit einer Narbe , für Stotoetis, Sohn des Satabus, ungefähr 40 (?) Jahre alt, mit einer Narbe auf
beiden Knien. Es unterzeichnet für den Verkäufer Kephalas, Sohn des Stotoetis, ungefähr 38 Jahre
alt, mit einer Narbe an der linken Augenbraue. Im zehnten Jahre des Tiberius Claudius Caesar
Augustus Germanicus Imperator, den 21. des Monats Phamenoth. Es ist registriert worden

17 im Registraturbüro zu Soknopaiu Nesos".

Anmerkungen
1. ['AvTiypatpov rc]pâaecoç Aîyujmaç 'EXA/nCviat!) u,e[9]T|pu.T|(vet>u.évr|ç) KOTO TO §t>va[TO]y: Diese nahezu feststehende

Anfangsformel begegnet auch in SB I 5231; SB I 5275; CPR XV 2. Ursprünglich wurde o~uyypa(pT| dazu geschrieben:
vgl. àvT{ypa<pov [av>Y]ypo«pfjç Tipàoecoç in CPR XV 3 und BGU III 1002 und die Ergänzung àjtoaTaoïot) at>yypa<pfiç
in CPR XV 1. Oft begegnet das undeutlichere cevdypacpov cwyypcMpfjç Aiyujuîaç ohne weiteres.36 Für Kcxta TO 5t>va-
TÓV haben wir einmal die Variante KCXTO 5t>[vauw] (UPZ II175 a, Z. 2).
Vgl. W. Peremans in Egypt and the Hellenistic World, Studia Hellenistica 27 (Leuven 1983) 266 und CPR XV l, Anm.
zu Z. l mit weiterer Literatur zu Übersetzungen, dazu noch: A. Roccati, Art. Übersetzung in Lexikon der Ägyptologie
VI (1986) Kol. 833-838, W. Clarysse, Egyptian Scribes writing Greek, Chr. d'Ég. 68 (1993) 186-201, B. Röchelte,
Traducteurs et Traductions dans l'Egypte gréco-romaine, Chr. d'Ég. 69 (1994) 313-322, idem, Sur le bilinguisme dans
l'Egypte gréco-romaine, Chr. d'Ég. 71 (1996) 153-168; vgl. auch J.-L. Mourgues, Écrire en deux langues: bilinguisme
et pratique de chancellerie sous le Haut-Empire romain, Dialogues d'histoire ancienne 21,2 (1995) 105-129 und
M. Chauveau, Bilinguisme et traductions, in D. Valbelle, J. Leclant (Ed.), Le décret de Memphis (2000) 25-39.
Xéyei: wörtliche Übersetzung des üblichen demotischen Vertragsanfangs dd. Ähnlich in den anderen Übersetzungen,
darunter SB 15247, Z. l, wo statt èv f| TIaic nach dem Facsimile [Xjéyev TIcnç zu lesen ist.37

36 So auch ergänzt in SB I 5247, wo aber, in Anbetracht des Raums und der Übereinstimmungen in der Wortwahl mit
unserem Text, auch eher [àvuypacpov TipàoEcaç AiyuTmaç L Ç K.t.A..] ergänzt werden sollte.

Das abweichende awàAÀayu.a in SB I 5246 ist im Neudruck CPR XV l verschwunden; auyx(obpTicnc) in P.Giss. I 36,
Z. [6] und 7 bilden eine Ausnahme: Dem Photo nach ist aber statt a\)yx(a>pT|ae(oc) in Z. 7 eher cruyypcc((pfic) zu lesen, vgl.
die Schreibweise von cruyypa((pT|v) in Z. 18. Die Lesung <yuyypa((pfic) wird gestützt durch Z. 10, wo statt des in einer
auyxcopTiaiç erwarteten cvoy^copei das zu einer ai)yypce<pr| gehörige Axyet geschrieben wurde. Auch in Z. 6 ist dann cruy-
ypa((pfjc) zu ergänzen.

37 Vielleicht ist deshalb in SB I 5247, Z. 2 cd 5t>o o|ioX.oyouai ein Fehler für ai öv>o óuotayouaai; vgl. P.Giss. I 36, Z.
12-13: Ttaacu ai tétiapeç Xéyo-uaai it, évôç atóumoc. Vgl. auch unten, Anm. zu Z. 2.
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1-2. vßpoc vacat \ [ZTOTOTITIOÇ TOÛ] STOTOTITIOÇ nTi(Tpcx;) Taov[v]co(ppioc: Der an dieser Stelle erwartete Eigenname des
Verkäufers bildet ein Problem. Derselbe Mann begegnet an zwei weiteren Stellen des Textes:
— Z. 10: ]c ZTOTOTITIOC jxri(Tpöc) Taovvoxppioc
— Z. 15: ZTOTOTÎ(TIÇ) 2/cotor|Tio[ç.
Ausgehend von Z. 15 würde man in Z. l und 10 ZTOTOfJTic bzw. ITOTOTI-CIOÇ als ersten Namen erwarten, sprächen nicht
zwei Punkte dagegen:
a) das Ende der l. Zeile läßt sich keineswegs als ITOTO[TVCI.C] lesen;
b) in Z. 5 verweist ETOTOTITIOÇ TOÛ 7ipoy(eypa|a,uivoi>) auf den Käufer, Stotoetis, Sohn des Satabus (vgl. unten); das
wäre eine sehr ungenaue Angabe, wenn auch der Verkäufer Stotoetis hieß.
Es ist daher wahrscheinlicher, daß der Schreiber in Z. 15 (also in der griechischen Zusammenfassung des demotischen
Vertrages) einen Fehler gemacht hat, statt Sohn und Vater schrieb er Vater und Großvater.38 Der Name des Verkäufers
müßte ein anderer gewesen sein: wahrscheinlich T£ipoc, was sich in Z. l am besten lesen läßt,39 während die Lücke in
Z. 10 einen variablen Raum für den Namen bietet. In diesem Falle wurde er, wie einer seiner Vettern, nach dem Namen
seines (mütterlichen) Großvaters genannt, vgl. oben Stammbaum A. Sicherheit über diesen Namen könnte aber nur der
demotische Originalvertrag geben.

2. Ä,eyo( ) ÔM,oÀo[y- ] : problematisch und ohne Parallele.
Vielleicht À,éyo(vioç) statt Xéycov (bezogen auf den Verkäufer). Fehler gegen die Kasus begegnen oft in griechischen
Übersetzungen aus dem Demotischen, siehe unten. Aéycov ouo?io[yeîv], „sagend, daß er übereinkommt", könnte eine
sehr genaue Übersetzung aus dem Demotischen darstellen. Demotische Verträge fangen immer an mit dd, „er spricht",
im Griechischen übersetzt mit A,eyei. Wenn in demotischen Verträgen mehrere Personen zusammen als Kontrahenten
auftreten, ist oft nach den Namen iw-w dd (n) wc r j , „sprechend mit einem Munde", hinzugefügt. Dieser demotische
Ausdruck begegnet in der Römerzeit auch im Singular bei nur einem Kontrahenten^, und dd N. N. iw-fdd (n) w' rj
wird dann als demotische Wiedergabe des üblichen griechischen Vertragsanfanges ouoA,oyeî aufgefaßt.41 Wenn man,
umgekehrt, ctó N. N. iw-fdd (n) w' rj wieder ins Griechische zurückübersetzt, bekommt man etwa Xéyev N. N. óuoXo-
yrôv, und es wäre eben verständlich, wenn der Übersetzer zweimal dd wörtlich mit jeweils einer Form von Xeyeiv
übersetzt und zu einer hypergenauen Konstruktion wie vielleicht in unserem Text gekommen ist: Xéysi ... A,éycov
óu.oXoyeïv.
Statt óu,oX,o[yeïv] wäre auch ôu.oXo[yô>] möglich, womit dann der Vertrag fehlerhaft aufs neue anfinge. Vergleiche SB I
5247 (vgl. oben Anm. zu Z. 1), wo auf [ÀJéyei TIatç ... Kal r\ Qvjmr\p ... gleich [ai] övio óu,oA,oyoï>ai folgt. (Wenn nicht
gar ein Fehler für ofioA.oyovaai vorliegt, vgl. oben Fußnote 37.) Vergleiche vielleicht auch den problematischen P.Tebt.
I 164, wo man in einer der Zeilen vor ouuXoyoh (Z. 8) ebenfalls ein Xéyei erwartet.
Weniger wahrscheinlich ist, daß Xeyo( ) zum Namen der Mutter gehört: Taovvoxppioc Xeyo(u.évr|ç), „Taonnophris
genannt" (dann bleibt aber ou,oXo[y- ] ein Problem) oder eben Ä,eyo(ii>aric) ou,oXo[yeiv] „sagend, daß sie
übereinstimmt" (mit dem Verkauf, weil die Mutter noch die wirkliche Eigentümerin ist, solange sie nicht verstorben
ist42). Beim Verkauf des Anteils des Bruders im Jahre 51 n. Chr. (P.Vindob. Tandem 25) ist aber keine Rede davon.
ZTOi:[o]riTi{v}: Akkusativ statt Dativ; Übersetzungen aus dem Demotischen zeigen öfters Fehler in den Kasus.
Vergleiche z. B. P.Vindob. Tandem 25, Z. 1: lTOTof)[t]ic statt ITOTOTITI, und im allgemeinen G. Mussies, Egyptianisms
in a Late Ptolemaic Document, P.L. Bat. XVII (Leiden 1968) 70-76. Zu diesem, aus anderen Papyri bekannten
Stotoetis, Sohn des Satabus, vergleiche oben, Einleitung mit Stammbaum B.

3-7. Beschreibung des Hauses, Hofes und unbebauten Grundstücks: siehe die Skizze oben in der Einleitung.
3. àv(OKOÔo[(i- è]oTeyaa|j,[é]vr|ç Te0-u[po)](j,évT|ç: In demotischen Hausverkaufsurkunden der Römerzeit aus

Soknopaiu Nesos begegnet öfters als Beschreibung des Hauses nti kd iw-f grg sj sbJ „welches gebaut ist, indem es
ausgestattet ist mit Balken und Türen", vgl. E. A. E. Reymond, Studies in the Late Egyptian Documents Preserved in
the John Rylands Library. I I , Bulletin of the John Rylands Library 48 (1965-1966) 459 und z.B. P.Lond. inv. 262, Z. 3
mit Kommentar (vgl. oben, Fußnote 19). Das wird in griechischen Übersetzungen meist mit cpKo5ou,T||iévr|ç
èoTeyaonévTiç Te6i)pconévr|<;, z.B. CPR XV l, Z. 4; 2, Z. 3; 3, Z. 3; 4, Z. 2; SB I 5231, Z. 3; 5275, Z. 3 wiedergegeben.
Da in unserem Text mit Sicherheit KOÔO gelesen werden kann, später gefolgt von e]cpceya0(i[e]yric Te0-u[pa>]|a.évr|ç, liegt

3^ Begreiflicherweise, wenn man bedenkt, daß einerseits der Text so oft Stotoetis enthält und andererseits im de-
motischen Original der Name Horos nur aus zwei kleinen, leicht zu übersehenden Zeichen bestehen würde.

39 Es ist weniger wahrscheinlich, daß in Z. 1-2 der Name des Großvaters des Verkäufers ausgelassen wurde und daß
ein (priesterlicher) Titel voranging (wie in den Übersetzungen von P.Lond. inv. 262, siehe oben): der Name des Großvaters
des Käufers ist auch angegeben, und ich habe keinen Titel finden können, der mit den Spuren der Z. l übereinstimmt.

40 Siehe E. A. E. Reymond, Studies in the Late Egyptian Documents Preserved in the John Rylands Library. Ill,
Bulletin of the John Rylands Library 49 (1966/1967) 471, Anm. 8.

41 Siehe E. Seidl, Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz (Sankt Augustin 1973) 84-85.

42 Vergleiche SB 15247, wo die Eigentümerin ihren Anteil verkauft mit Zustimmung ihrer Tochter und Erbin, und SB I
5231 und SB I 5275, wo von der Frau des Verkäufers gesagt wird (Z. 10): A-eyouaa ypàepew Kai noie.lv Kaia TCÓVTO ta
7tpoyeypau.u.éva.
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es nahe anzunehmen, daß der Schreiber à>Ko5ou,r||j.évr|ç zu schreiben intendierte. Das ist jedoch nicht der Fall: es gibt
Buchstaben vor <BKo8o[, und [ur||j.évr|ç paßt nicht in der Lücke. Vor <£Ko5o[könnte am besten ocv gelesen werden, was
dann wenig Spuren für Omega übrig läßt. Ist vielleicht eher Omikron als Schreibfehler für Omega geschrieben? Daß es
um ein Wort gehen muß, das „bauen" bedeutet, ist in jedem Fall klar.
Da es für àya>Ko5o[ur|U£VT|ç in der Lücke nicht genügend Platz gibt, müssen wir entweder mit einer Abkürzung rechnen
(was aber nicht anzunehmen ist, weil die zwei folgende Wörter auch nicht abgekürzt sind), oder wir haben es mit einem
Schreibfehler zu tun, wohl einem saut du même au même (u): àvcoKO§o[u,évr|ç statt àvcoKoSo[nr|u,évr|ç. Zu bemerken
ist, daß die Beschreibung desselben Hauses SB 15247, Z. 4 eine an dieser Stelle abweichende griechische Übersetzung
gibt: oîjidafç ècrr]eyaa|i[évr|ç Kai 5eô|i]r|uivr|[ç SJOKOÎÇ Kal 0ijpaiç. In der demotischen Version des P.Vindob.
Tandem 25 (weitere Beschreibung desselben Hauses) ist dieser Passus leider nicht überliefert.

4. [a]7t[ö] VOTO(X)) K[od] àjtr|X,(uûTOD) u,épor>ç {TÎJÇ KCOUTIC) EoKVOJtouox) 6eoî> u{e]y[óA,o'u]: Die beiden Parzellen haben
sich im südöstlichen Teil des Dorfes Soknopaiu Nesos befunden, wie auch im demotischen Text des P.Vindob. Tandem
25 (S. 167) zu lesen ist: „das siid-östliche Viertel". In SB I 5247, Z. 5 muß also àno VÓTOU Kai Xißfoc] ein Fehler sein
für àno VÓTOU Kai an^uamv. In den Kurzfassungen liest man nur sv xfi ZoKvorcaioi) Nr|aq> ohne Angabe der
Himmelsrichtungen.
(TTJÇ KCû|ir|ç) IoKV07ia{oi) 9eoî> u,[e]y[àA0u]: Dieser Passus ist schwer zu lesen; vielleicht steht noch [Nf^oou)] vor
0EOÎI. Das Dorf, das auf Griechisch meistens einfach KCOUTI ZoKvorcauxu Nriaot) genannt wird, hat im Demotischen
einen viel längeren Namen: tmj n Sbk tJ mJj n Sbk-nb-Paj pj ntr 'j „Dorf des Suchos die Insel des Soknopaios des
großen Gottes". In den Übersetzungen demotischer Texte wird dieser Name auf verschiedene Weisen ins Griechische
übersetzt: z.B. KCOUTI Sou^ou ZoKvoTtaiou Nriaoa) 0eoî> iieyaXoi) (CPR XV 1) oder KCÓUTI £o\>%o-ü Nriaccu ZOKVOJIOUOD
0eot> |ieyaXov> |ieyaX,ot> (CPR XV 2-4; SB I 5231, 5275). In unserem Text, falls richtig gelesen, scheinen wir eine
Variante zu haben, in der xfjc KCOUTJC und loxjxon, wohl auch Nr|crot>, ausgelassen sind. Im Paralleltext SB I 5247 steht
einfach xfjç KCOJJ.TIÇ ZoKVOTtakm NTIOOV.

5. [rcpoç Moipi ifj Ttpàç lïroAJeumSi EùepyéiiSi: „beim Moiris-Kanal bei Ptolemais Euergetis"; ergänzt nach dem Paral-
leltext SB I 5247, Z. 6. Siehe K. Vandorpe, The Henet ofMoeris and the Ancient Administrative Division of the Fayum
in two parts, Archiv für Papyrusforschung 50 (2004) 61-78, mit Verweis auf frühere Literatur und Diskussion. Nach
Vandorpe (S. 76) ist dieser Ausdruck in SB I 5247 eine unbeholfene Übersetzung des demotischen Originals, wo
„Soknopaiu Nesos im Heraklides-Distrikt an der Nordseite des Kanals von (dem Dorf) Moiris im Arsinoites" gestanden
haben soll. Das stimmt in der Tat überein mit dem demotischen Text des anderen Paralleltexts P.Vindob. Tandem 25 (S.
167) Z. 7-8 (im griechischen Teil dieses Texts, keine Übersetzung sondern nur Zusammenfassung, werden diese Details
nicht gegeben).
Mit diesem Moiris-Kanal wird nach Vandorpe, in Nachfolgung von O. M. Pearl und P. W. Pestman, der Bahr Jusuf
bezeichnet, der normalerweise in griechischen Texten 'ApyamSoc otcbp-uf; genannt wird. Nur in griechischen Über-
setzungen aus dem Demotischen43 findet man den Kanal genannt nach Moiris = Moeris, einem Dorf in der Nähe von
Ptolemais Euergetis (und später dessen Amphodon). Die Beschreibung von Soknopaiu Nesos als nördlich dieses Kanals
gelegen war selbstverständlich überflüssig, wenn auch der Distriktsname angegeben wurde; es könnte auf die archai-
sche Lokalisierungsmethode zurückzuführen sein, die in demotischen Verträgen noch in römischer Zeit verwendet
wurde (Vandorpe 69).
ultpa [ö]A,cov ( ) r\ ö[acov] èàv cbai: Die Ausmaße der beiden Parzellen werden weder hier noch in einem der Parallel-
texte angegeben.44 Es scheint eine Gewohnheit der örtlichen fayumischen Bürokratie gewesen zu sein, an der Stelle,
wo normalerweise die Anzahl der Quadratellen der Oberfläche45 erwartet wird, gar nichts zu schreiben, ohne auch
Raum freizulassen, um die Ausmaße später einzutragen. Vergleiche dazu G. Husson, OIKIA (Paris 1983) 164-165.46

Es gibt keinen Anlaß anzunehmen, daß dies nur in den griechischen Kopien geschah: auch in demotischen Original-
verträgen werden die Ausmaße in römischer Zeit nicht spezifiziert, vergleiche B. Muhs in N. Kruit, B. Muhs, K. A.
Worp, I.e. (Fußnote 1) S. 352, Anm. zu Z. 18-19.
riia[à]iToç ZaTaßoUTofc o]ÎK(a vuvel ôè trôv TÉKVCOV: Vgl. Z. 11 Fhaâitoç <oiKia> TIC vûv Kpaiet Ta TÉ[icv]a.
Dasselbe lesen wir im demotischen Teil des P.Vindob. Tandem 25 (mit K.-Th. Zauzich in Enchoria 7, 1977, 174): „das
Haus des Pisais, (des Sohnes) des Satabus, (welches) im Besitz seiner Kinder ist". Das steht aber im Widerspruch zu SB
I 5247, Z. 8 und 18 (47 n. Chr.) und zu dem griechischen Teil des P.Vindob. Tandem 25, Z. 4-5 (51 n. Chr.): rho-cmoç
Kai TCOV àôeAxpcov oÎKia. Es müssen hier Fehler gemacht worden sein; es ist aber unwahrscheinlich daß ein erfahrener
Leser des Demotischen den Unterschied zwischen den Zeichen für „Söhne" und für „Kinder" nicht bemerkt hätte. Es ist

43 Vandorpe, I.e. 70; wo aber die Ergänzung Moîptoç für CPR XV l, Z. 6 abgelehnt wird.
44 Siehe die Berichtigung zu CPR I 4, Z. 10-11, in P.Hamb. III 218, Anm. zu Z. 2 (= BL VIII, S. 96).
45 Eine Quadratelle entsprach etwa \ m2. [In der Liste mit Ausmaßen der yiAoi TOJIOI bei G. Husson, OIKIA, Paris

1983, 295 muß der xjnAoç TOJIOÇ von 4 Quadratelle = etwa 4 m2 (PSI IX 1015, Z. 3) gestrichen werden: aus dem
demotischen Teil dieses Textes (G. Botti, L'archivio demotico da Deir el-Medineh, Firenze 1967, Nr. 7, Übersetzung auf S.
68) ergibt sich, daß es sich hier nicht um Quadratellen, sondern um Bodenellen handelt und daß der ganze \|/iX6ç TCOTOÇ eine
Fläche von 4 Bodenellen = 12 5 Quadratellen hatte].

46 Eine Ausnahme bildet P.Hamb. III 218 aus Oxyrhyncha (?), 29/30 n. Chr., mit den Ausmaßen in Z. 2 und 17-18.
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anzunehmen, daß in einem solchem Falle die demotische Fassung eher die richtige Version bietet, und daß es also um
die Kinder des Pisais geht.
Obschon der Vatersname Satabus in Soknopaiu Nesos ein sehr häufiger Name ist, ist es, auch wegen der Lage seines
Hauses, sehr wahrscheinlich, daß Pisais ein bis jetzt unbekannter Bruder des Käufers Stotoetis ist (vgl. oben den
Stammbaum B der Familie). Das vermutliche Lebensalter des Stotoetis und seines Geschwisters ließe dann auch erwar-
ten, daß um 50 n. Chr. eher die Kinder des Pisais als seine Brüder (Mit-)Eigentümer des Hauses waren. Zu diesem
Hause vgl. auch oben, Exkurs.
ETOTOTITIOÇ TOÛ jipoY(eypan|a,evo\)): Aus den Paralleltexten ergibt sich mit Sicherheit, daß es sich an dieser Stelle um
den Käufer handelt, besonders aus P.Vindob. Tandem 25, Z. 5 : TOÎI 7tpiau£pou (lies -uivoi)) Ztotofiitoc. SB 15247 hat
Z. 8 (und vgl. Z. 18): TOÛ jipoyeyp[au,]u,évo'ü ITOTOTITIOC Kal 'Eptécoç veartépoCu), wobei der letztgenannte der Bruder
des Stotoetis ist.47 Hat Stotoetis zwischen 47 n. Chr. (SB I 5247) und 50 n. Chr. (unser Text) den Anteil seines Bruders
gekauft? Eher hat in der Zwischenzeit eine Besitzteilung stattgefunden: im Jahre 54/55 n. Chr. hat das Haus des
Stotoetis (wahrscheinlich südlich des Hofes gelegen und daher in unserem Text nicht erwähnt) das Haus (mit ebenfalls
nördlich davon dem Hof) desselben Herieus als westlichen Nachbar. Daß Herieus in unserem Text nicht als weiterer
südlicher Nachbar aufgeführt wird, korrespondiert mit dem Umstand, daß auch in P.Boswinkel l (Fußnote 1) das Haus
des Horos nicht als nördlicher Nachbar erwähnt wird; es gab den gemeinschaftlichen Ein- und Ausgang in der Mitte.
Siehe auch oben, Exkurs mit Skizze.

6. [av>A/r| 81' f|ç eï]ao[So]ç K[OCI ë]f;[o]Soç KOWT|I: AüAr) ist ergänzt nach Z. 11; vgl. auch den demotischen Text des
P.Vindob. Tandem 25 (S. 168): „und ein Hof des obengenannten Stotoetis, und dazwischen der Weg, um nach draußen
zu gehen". Derselbe Besitz des Stotoetis ist in SB I 5247, Z. 9 (mit BL VI) nur mit [Kowjrj eïao8oç KOI ë[^o]8oç be-
zeichnet, in SB 5247, Z. 19 und P.Vindob. Tandem 25, Z. 5 steht nur eïaoôoç Kal ë^o8oç (vgl. auch die Anmerkung zur
Stelle in P.Vindob. Tandem).
ö: statt r\, mit Bezug auf acppayeiöoc. Richtig in SB I 5247, Z. 8: aq>payev8oç, r\ è[a]Tiv.

6-7. VÓTO1) Kai ajtr|A(i(BTov)) pî>jj,ai l [ßaaiXiKai: So auch in SB I 5247 (47 n. Chr.). In P.Vindob. Tandem 25, Z. 6-7, und
CPR I 4, Z. 12-13, von 51 bzw. 52-53 n. Chr. findet man an der Südseite dieses \|/iÀoç TCOTOÇ einen Misthaufen, Koitpia
TTJÇ KCÛUTIÇ, und nur an der Ostseite noch die königliche Straße.

7. Ka?iaTOT;[i]oc T0t> ['O]vvw<ppioc okm: In diesem Hause befand sich eine Ölfabrik, siehe SB I 5247, Z. 10-11:
e7HKaXoi)ull[vr| eXaiot>py]u>v, ibidem, Z. 20: ETUKaXo-uulvri è[Xai]oi)pyto[v] und P.Vindob. Tandem 25, Z. 6: Kaka-
T-u0[ioc] TOÛ 'Ovvoçpioç ètaxioupyeîov) (1. -yeîov).
Taa{[7ii]oç oixla Kal aûXrii: Horos, der Großvater des Verkäufers, hatte eine Tochter desselben Namens (siehe oben,
Stammbaum A), die 52/53 n. Chr. ihren Anteil am selben \|n?iôç Tcmoç verkauft (CPR I 4). Es gibt aber keinen weiteren
Anlaß für eine Identifizierung.
GW ia (iétpa Kal ai y[e]uv(ai 5ià TCÛV OÎKOVOUMCOV 8e8f|X<BTOi (1. 8eôf|A,covTai): korrespondiert mit SB I 5247, Z. 11
cri)[v TOÎÇ a]'u[ve]G'Cûkn u.é[tpo]iç Kal 7trixia|a,oîç Kal [o"o]vecn;cûcn 6eu,e[À,{]otç und mit dem demotischen Text des
P.Vindob. Tandem 25 (S. 168) „Summe der Abmessungen und die Anlieger des Hauses und des Hofes und des brach-
liegenden trockenen Stückes Land (zusammen)". Das Demotische zeigt, daß die nétpa und die yenviai, um die es geht,
die der verkauften Parzellen sind (natürlich nicht die des letztgenannten Hauses mit Hof der Taaipis). Siehe oben, Anm.
zu Z. 5.

7-8. ö eoTtv 8EKaTo(v) ulpoc ur|TpiK(f|c) l [otKiaç Kai aùAriç Kai \|/i]lo[£>] TÓJIOU Taovv[a>](ppioç Trjç ur|-tpoç: Hierzu bieten
die korrespondierenden Texte keine Parallele; der demotische Text des P.Vindob. Tandem 25 liest hier (S. 168):
„wovon einen Teil ausmacht der obengenannte ^ Anteil, den ich an Euch verkauft habe", womit auch auf den Aus-
gangspunkt, den verkauften Anteil, zurückverwiesen wird.

8ff. Von Kal ówté)c(co) TT|V ii\ir\(v) an weicht in den Übersetzungen der griechische Text stark von der (möglichen)
demotischen Vorlage ab. Man verwendet weniger und kürzere Bestimmungen als im Demotischen, so daß nur inhaltlich
noch manchmal der Einfluß des Demo tischen erkennbar wird.

8. Kai eij8oK(râ): Vgl. Z. 15 wo mit ein wenig Phantasie vielleicht auch Kai et>8oK(eî) gelesen werden kann. An etwa
derselben Stelle des P.Vindob. Tandem 25 (vor statt nach 8K 7iA.ripoiic) gibt es ein Leseproblem, Z. 11: ato[. Dort
scheint aber nicht Kai eiJ8oK( ) zu stehen. Man könnte nach P.Vindob. Tandem 25, Anm. zu Z. 11, vielleicht an eine
ßeßaicoaic-Erklärung denken, die in unserem Text in Z. 9 noch folgt.
Kai ur|8evl è^éoTcoi àGetfjaat TI K.tA.: Dieser Ausdruck begegnet normalerweise nicht in Kaufverträgen, wohl aber in
Verträgen, die eine Besitzteilung betreffen, so Z. B. in der griechischen Übersetzung aus dem Demotischen P.Ashm. 22
(107/106 v. Chr.), Z. 20. Vgl. auch BGU IV 1123, Z. 11 (Augustus), BGU IV 1013, Z. 20 (Claudius/Nero), P.Mich. III
186, Z. 21 (72 n. Chr.), P.Mich. III187, Z. 20 (75 n. Chr.).

9. àTio jtavtoç eï[8]ot>ç: übersetzt mit „gegen Sachen jeglicher Art"; es geht hier wahrscheinlich um die Wiedergabe des
demotischen Ausdrucks „gegen(über) jede(r) Sache der Welt", vgl. CPR XV 2, Anm. zu Z. 6.

10-14. Kopie der Unterschriften. Die Unterschriften wurden in römischer Zeit meistens ursprünglich in Griechisch geschrie-
ben, siehe oben, Einleitung (wie auch ausdrücklich gesagt wird, z. B. in SB I 5231, Z. 11: •Ù7ioyp[a(pfjç] 'ElXrrviKotç
ypóujiaai, gegenüber îmojypaçfjç Atyvmtt[aç 'E]M,[r|vtaTl (ie6]T|pnr|vet>|iÉvr|ç, Z. 20; so auch in SB I 5275, CPR

47 Sein Vater desselben Namens war wohl schon vor 35/36 n. Chr. verstorben, vgl. P.Vindob. Salomons 3.
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XV 2). Die Unterschrift des Verkäufers enthält in gekürzter Form dieselben Informationen wie der Haupttext des
Vertrages; die des Käufers hingegen stellt nur eine kurze Kauferklärung dar.

10. [avr{yp(o«pov) •tmoypfowpcov): Weil es im Folgenden keine Wiederholungen des Wortes avT{ypc«pov gibt, ist vielleicht
noch Kai xapayuoû (in Abkürzung) hinzuzufügen; die Zeile könnte, wie in SB I 5275, Z. 11, ein wenig ausgerückt
gewesen sein. Zu xapccyuoc = griechische Zusammenfassung mit Datum und avccypacpri siehe oben, Einleitung.

13. KecpaX&ç ITO[TOT|]I:K><;: Diese Person, die für den Verkäufer unterzeichnet, ist ansonsten unbekannt. (P.Vindob.
Tandem 25, Z. 8 zeigt, daß auch der Bruder unseres Verkäufers die griechische Schrift nicht beherrschte.)

14. Der Käufer, ItotofÏTiç laraßoutoc, konnte hier wie auch in anderen Dokumenten (siehe P.Vindob. Tandem 25, Anm.
zu Z. 1) selbst (Griechisch) schreiben, hatte dies aber wahrscheinlich erst spät erlernt: im Jahr 36 n. Chr. brauchte er
noch jemanden zum Schreiben (siehe P.Vindob. Salomons 3 und die Einleitung dazu, S. 2S-26).48

14—16. npâavç [Kai] a7tocrtaato(t>) (seil. ax>yypa<pT|): Mit diesen Worten fängt die kurze griechische Wiedergabe des Inhalts
an (vergleiche oben, Einleitung).

14. aM-oiK auch in SB 15247, Z. 17 und 25 und ergänzt in P.Vindob. Tandem 25, Z. 10.
15. [jcepueTetxio'iievoi)?: SB I 5247 hat in Z. 24 die Ergänzung \|/eiÄ.ov>c TOTCOUC [7iepia>Ko5our|jiév]ov>ç nach dem in Z. 25

teilweise ergänzten aX,]Xo\) \yetX(ou) [to]7io\> 7tepi[cpKoôonr|névo'u. Die übliche Bezeichnung der Ummauerung eines
xjnXöc TOJtoç ist aber TtEpueTeixiöl-ievoc, vgl. R. Rossi, fMO/ TOIIOI, Aegyptus 30 (1950) 55, Anm. 5 und vor allem P.
Mich. V 250, Z. 3 mit \(/iXoîi tOTtox) TtepiTeôix'.oi^évo'V) als wörtlicher Übersetzung des Demotischen wrh --nty Jrb diy.
yi(toveç) ÖACUV { }: Die Nachbarn werden hier nicht mit Namen genannt, vgl. oben zu Z. 5. Öfters bleibt die Nach-
barschaft wie auch die Ausmaße in derartigen griechischen Zusammenfassungen ganz unerwähnt.
àrçéx(ei): Die dritte Person, und nicht die erste, wurde bevorzugt, weil dieser Teil des Vertrages immer objektiv stilisiert
ist; vgl. die Auflösung in SB I 5247, Z. 29: arcexoviai. In P.Vindob. Tandem 25, Z. 11 scheint mir nach dem Photo
ebenfalls eher aTté^et als ané^on geschrieben zu sein.
Kai \> ( ) : vielleicht Kai eù8oK(eî), siehe oben zu Z. 8.
fiv: statt äc, mit Bezug aufjipâaiç Kai a7ioatacno(t>) (Z. 14). Derselbe Fehler in SB I 5247, Z. 26, richtig äc in z. B.
SB I 5231, Z. 12 und CPR XV 2, Z. 11.
ETOTofj(Tiç) ÏTOTOTitio[ç: wahrscheinlich fehlerhaft statt Tßpoc ZTOTOTITIOC, siehe die Anm. zu Z. 1-2.
<BC E]T[<Ö]V " : Das Alter des Verkäufers ist unleserlich. Sein Bruder Satabus ist im Jahre 51 n. Chr. etwa 23 Jahre alt
(P.Vindob. Tandem 25, Z. 11); es sollte hier also wohl K (20) oder I (30) gestanden haben.

16. wc ètcàv] ~: Der Käufer Stotoetis, Sohn des Satabus, ist im Jahre 47 n. Chr. etwa 40 Jahre alt (SB I 5247, Z. 31), 51
n. Chr. etwa 45 Jahre (P.Vindob. Tandem 25, Z. 12). In unserem Text aus dem Jahre 50 n. Chr. wird er also 43-44 Jahre
gewesen sein, was nach dem hier verfügbaren Platz eher mit 40 (n) als mit 45 (ue) (oder genauer) wiedergegeben sein
wird.
(<BÇ è-ccàv): Zur Ausführung vgl. z.B. P.Mich. V 243 R°, Z. 13 (Abbildung Internet) und P.Ryl. II167, Z. 32 (Plate 5).
Fepn(avtKoû): oder vielleicht, weil die Namen in der Kaisertitulatur selten abgekürzt werden, eher ein ausgedehntes
TOD im vorhergehenden Zeßacrroo), und FepumaKou versehentlich ausgelassen?
$ane(v<B0) KoT : Das Tagesdatum stimmt überein mit dem der ersten Zeile; es bezeichnet den Tag, an dem der Vertrag
erstellt wurde. Man kann aber deutlich ersehen, daß später, in der Hand und mit dem Schreibstift des Schreibers des
avaypaqjfi-Vermerks, eine Korrektur gemacht wurde; es scheint, daß das Datum (zu Unrecht, weil an dieser Stelle
immer das Abfassungsdatum des Vertrages steht) in KË geändert worden ist, siehe unten.

16-17. avay(eypaTuai) l [5ia TOV ev tf) £oKVO7i(a{ot>) NT|aq> ypa(cpeioi))]: Dieser ävaypacpr|-Vermerk wurde von einer
zweiten Hand geschrieben. Doch enthalten die Übersetzungen, soweit sie erhalten sind, an dieser Stelle immer die
Kopie des ursprünglichen Registrierungsvermerks, niemals eine eigene Registrierung der Übersetzung. Geht es hier um
eine Korrektur in einer zweiten Hand, weil man vergessen hatte, diesen ccvaypacpTi-Vermerk zu kopieren? Oder war in
der Vorlage unserer Übersetzung dieser Vermerk ausgelassen, weil der Vertrag auch wirklich (noch) nicht registriert
worden war, und muß man daher annehmen, daß der Vertrag erst beim Übersetzen registriert wurde? Letzteres könnte
vielleicht die Korrektur im Datum erklären (siehe oben), die dann vielleicht zeigt, daß die Übersetzung (die auch viele
Jahre später gemacht sein könnte) schon nur wenige Tage nach dem Abfassungsdatum des Vertrages angefertigt wurde.
[5ta TOU ev TTJ ZoKV07i(a{ov) Nr|0q> ypa(<pe{ou)] ist ergänzt nach SB I 5247, Z. 37 und P.Vindob. Tandem 25, Z. 13-14.
Es ist anzunehmen, daß Teile desselben Hauses, die an denselben Käufer verkauft wurden, in demselben Grapheion
registriert wurden, obschon wir in anderen Texten aus Soknopaiu Nesos sehen, daß auch andere Grapheia zur Ver-
fügung standen4^. Vgl. F. Mitthof, 'Ev tfj loKvojiaun) Nt|ocp. Zur Bezeichnung des Errichtungs- und Registrierungs-
ortes in den Notariatsurkunden aus Soknopaiou Nesos, ZPE 133 (2000) 193-196.
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48 Der Vater des Stotoetis, der Priester Satabus, konnte eigenhändig auf Demotisch unterschreiben (P.Lond. inv. 262, s.
oben Fußnote 19); sein Bruder Herieus war im Jahre 54/55 n. Chr. ein „TtXaxmepoc" (1. ßpaomepcoc) ypwprov (P.Boswin-
kel l, s. oben Fußnote 1), Z. 56-57 und 106-108.

49 Z.B. PJLond. inv. 262 mit Übersetzungen (s. oben Fußnote 19): registriert im Grapheion von Psinachis; P.Boswinkel
l (s. oben Fußnote 1): registriert im Grapheion von Nilopolis.


